
Fassung vom Donnerstag, L. Februar 7024

§TATUTET{

des Vereins,, Musik.Kunst.Werk"

§ l.: I$arne, §ltz und I?itigkeitsbereich
. Der Verein führt den f{amen ,,Musik"Kunst.Werk""
t Er hat seinen Sitz in Mondsee.
n Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

§ 2: Zweek des Vareins
. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere irn

Bereich der darstellenden Kunst (l\4usical, Theateri Tanz, 6esang), aben auch durch
kreative Workshops {Zeich nen, Video- u nd M usi kprojekte).

§ 3: Mittel zun Erreichung des Ver*inszwecks
c ldeelle Mlttel: Durchführung von Workshops, Froben, Auffuhrungen und

Versamrnlungen.

" Materielle Mittel: Mitgliedsheiträge, Erträge aus Veranstaltungen, Spenden sowie
Förderungen und Sponsoring.

§ 4: Arten der Mltgliedschaft urrd Altersbesclrränkung
. Ordentllche Mitglieder: Beteiligen sich aktiv an der Vereinsarbeit und den

Produktionen.
o Altersgrenze: Als ordentliehe Mitglieder; die aktiv an künstlerischen Projekten

(Workshops/Aufführungeni mitwirken, können Personen ab dem 8. Lehensjahr bis
aum vollendeten 20. Lebensjahr aufgenommen werden bew. verbleiben. Mit
Erreichen des 23". Lebensjahres endet die aktive Mitwirkungsmöglichkeit als
ordentliches Mitgtied autornatisch, sofern kein Wechsel in eine fördernde oder
funktionale Rolle {Vorstand) erfolgt" Bei Einstimmigkeit des Vorstands kann eine
Ausnahmeregel u ng der Altersgrenzen err'olgen.

" Außerordentliche Mitglieder: Fördern die Vereinstätigkeit {2. B. Eltern, Spcnsoren}.
r Ehrenmitglieder: Fersonen, die wegen besonderer Verdienste ernannt werden.
. Außerordentliche Mitglieder sowie Ehrenrnitglieder müssen vom Vorstand als diese

anerkannt werden.



§ 5: Die Generalversammlung

' Eine ordentliche Generalversammlung findet alle drei Jahre statt.
. fine außerordentliche Generalversammlung findet bei Bedarf (auf Beschluss des

Vorstands oder Antrag von 11L0 der Mitglieden) statt.

§ 6: Der Vorstand
. Der Vorstand besteht aus dem/der Obmann /Qbfrau, dem/der Schriftführer/in und

denn/der Kassierlin"

" Funktionsperiode: Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt dreiJahre. Eine

Wiederwahl ist zulässig.
r Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt/wiedergewählt.

§ 7: Besondere Sbliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
. Der/Die Obrnann/Obfrau vertritt den Verein nach außen.
. Zeichnungsberechtigung: ln der Regel ist der/die Obmannl0bfrau alleinig

zeichn ungsberechtigt. E benfal ls in Fina nza ngelegenheiten.

§ 8: Der Rechnungsprlifer
. Ein Rechnr:ngspr'üfer wird von der Generalversammlung auf die Dauer von drei

Jahren gewählt.

" Er prüft die Finanzgebarung und berichtet dem Vorstand und der
Generalversammlung. Die Rechnungsprüfung findet zur Generalversammlung aryl

Ende der Funktionsperioden statt.

§ 9: §chiedsgericht

' Streitigkeiten aus dern Vereinsverhältnis entscheidet das vereinsinterne
Schiedsgericht.

. Es besteht aus drei Mitgliedern (zwei von den Parteien benannt, ein Vorsitzender).

§ L0: Auflösung des Vereins

' Die freiwillige Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss des Vorstands rnit einer
Zwei drittelrneh rheit.

Obfrau, Silke Stv., han Stillehacher
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